Satzung des "EFC Adler München"
Teil I: Präambel

Artikel  1
Primäres Ziel des "EFC Adler München", gegründet am 01. August 2006 in München, im Folgenden EFC AM genannt, ist der organisatorische Zusammenschluss von Exil-Adlern und Eintracht Frankfurt Fußballfans im Großraum München, die Ermöglichung der Kommunikation untereinander sowie die Möglichkeit, sich als "Hesse im tiefen Süden" fühlen zu dürfen.

Artikel  2
Emotionen ja - Gewalt nein!
Gefühle, Emotionen, Spaß und Leidenschaft gehören zum Fußball, jedoch wird deren Äußerung in eventueller Gewalt gegen Andere, speziell Fans anderer Vereine, vom EFC AM in keiner Weise toleriert und kann zum Ausschluss aus dem EFC führen. Dies gilt ebenfalls für rechtsextremistisches und fremdenfeindliches Verhalten!
(Näheres regelt §1, Absatz V der Satzung)

Artikel  3
Die Mitgliedschaft beim EFC AM basiert auf Freiwilligkeit und der Liebe zu Eintracht Frankfurt.
Die Maxime lautet Zwanglosigkeit, welche aber kein Hinderungsgrund für aktive Mitarbeit in Organisation, Planung und Durchführung von Aktionen und Projekten im EFC AM sein sollte.

Artikel  4
Der Weiterverkauf von Eintrittskarten für Spiele der Frankfurter Eintracht, welche über den EFC AM bezogen wurden, ist ausdrücklich nur zu dem aufgedruckten Preis zzgl. evtl. Gebühren gestattet.
Jeder gewerbliche Verkauf wird weder seitens der Eintracht Frankfurt Fußball AG noch vom EFC AM gestattet und kann einen automatischen Ausschluss aus dem EFC AM nach sich ziehen.
(Näheres regelt §1, Absatz V der Satzung)


Teil II: Satzung

§ 1 Mitgliedschaft
1. 	Die Mitgliedschaft im EFC AM steht jedem offen, der das 16. Lebensjahr erreicht hat. Sollte dieses Alter bei Antragstellung noch nicht erreicht sein, so ist eine schriftliche Einverständniserklärung seitens der/des Erziehungsberechtigten erforderlich.
2. 	Die Mitgliedsgebühr im EFC AM beträgt jährlich 12 Euro und ist zu Beginn des Geschäftsjahres jeweils zum 01. August zu entrichten.
3. 	Jedes Neumitglied unterliegt einer sechsmonatigen Probezeit. Der Vorstand behält sich unter Beachtung eines Mehrheitsbeschlusses eine begründete Ablehnung vor.
4. 	Bei Eintritt in den EFC AM ist die Akzeptierung der Satzung verpflichtend.
5. 	Die Mitgliedschaft erlischt bei grob fahrlässigen Verstößen gegen die Satzung, Näheres regelt §2 Absatz 3b.
6. 	Ein Austritt aus dem EFC AM ist jederzeit zum Geschäftsjahresende unter schriftlicher Benachrichtigung des Vorstandes möglich und ist mit keinerlei Kosten verbunden.
7. 	Über die Mitgliedschaft im EFC AM entscheidet der Vorstand. Dem Mitglied wird die Entscheidung zeitnah in geeigneter Form mitgeteilt.

§ 2 Vorstand und Ämter
1. 	Der Vorstand besteht aus vier Personen.
2. 	Der Vorstand setzt sich folgendermaßen zusammen:
a) Präsident
b) Ressort Finanzen und Ticketing
c) Ressort Fahrten und Internetauftritt
d) Ressort Mitglieder- und Dauerkartenverwaltung
3. 	Die Aufgabenbereiche des Vorstandes sind organisatorischer Natur, ihm obliegt die Richtlinienkompetenz. In jedem Ressort ist die gewählte Person der Ansprechpartner.
	Der Vorstand ist außerdem befugt:
	a) Mitgliedsversammlungen einzuberufen
	b) Mitglieder im Mehrheitsbeschluss vom EFC AM auszuschließen
4. 	Der Vorstand wird auf die Dauer von einem Jahr gewählt, nach dessen Ablauf muss er in seinem Amt von der Mitgliederversammlung bestätigt werden. Jedes Mitglied des EFC AM kann sich zur Wahl stellen.

§ 3 Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen
1. 	Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt.
2. 	Jedes Jahr beruft bzw. bestätigt sie in einer Mehrheitswahl den Vorstand. Jeder Vorstandsposten wird in einem eigenen, geheimen Wahlgang ermittelt. Maßgebend ist die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen. Sollte im ersten Wahlgang keine einfache Mehrheit erlangt werden, so wird ein zweiter Wahlgang abgehalten.
3. 	Abstimmungen sind von den anwesenden Mitgliedern durchzuführen. Delegationen sind möglich und müssen in schriftlicher Form erfolgen.

§ 4 Finanzen
1. 	Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 Euro jährlich und ist jeweils zum 01. August des Geschäftsjahres zu entrichten.
	Für Neumitglieder besteht die Möglichkeit, zum 01. Februar eines laufenden Geschäftsjahres zahlendes Mitglied zu werden und dementsprechend anteilig 6 Euro bis zur Beendigung des laufenden Geschäftsjahres zu entrichten.
	Die Zahlung des Jahresmitgliedsbeitrages ist bis zum 31. August per Überweisung zu entrichten. Wird dieser Termin versäumt, verliert das Mitglied den Mitgliederstatus.
	Die Bankverbindung ist dem Internetforum des EFC AM zu entnehmen.
2. 	Auf Kartenbestellungen wird der EFC AM pro Karte eine Gebühr in Höhe von 1 Euro für Mitglieder und 3 Euro für Nichtmitglieder erheben, um kostendeckend zu verfahren. Diese Aufpreise dienen nicht der Gewinnerzielung. Zusätzlich wird für Nichtmitglieder zur Deckung von etwaigen Kosten bei organisierten Busfahrten des EFC AM ein Aufpreis von 5 Euro erhoben.

§ 5 Kartenbestellungen
1. 	Jedes Mitglied des EFC AM hat das Recht, ein Ticket für Heim- oder Auswärtsspielen von Eintracht Frankfurt über den Fanclub zu bestellen. Sollten darüber hinaus noch weitere Kartenwünsche vorliegen, so kann diesen nur entsprochen werden, sofern Tickets überzählig sind. Kartenbestellungen sind als verbindlich anzusehen!

2. 	Falls dem EFC AM von Eintracht Frankfurt weniger Tickets zur Verfügung gestellt werden, als Bestellungen vorliegen, so werden die Tickets nach dem Prinzip "First-Come, First-Served" vergeben.
	Ausschlaggebend ist die Bestellfrist, die vom EFC AM bzw. von Eintracht Frankfurt bekannt gegeben wird. Die Tickets werden in der Reihenfolge, in der die Bestellungen eingegangen sind, auf die Mitglieder verteilt. Sind darüber hinaus weitere Eintrittskarten verfügbar, werden diese, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, an Nichtmitglieder vergeben, die Karten bestellt haben.
3. 	Es wird nochmals ausdrücklich auf Artikel 4 der Präambel hingewiesen.

§ 6 Satzungsänderung
1. 	Die Satzung kann auf jeder ordentlichen Mitgliederversammlung geändert bzw. ergänzt werden. Delegationen sind möglich und müssen in schriftlicher Form erfolgen.
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